
Name, juristische Form, Zweck und Sitz 

ARTIKEL 1 
mountain wilderness Schweiz ist ein pri-
vatrechtlicher Verein im Sinne von Art. 
60 ff. ZGB. mountain wilderness Schweiz 
ist eine juristisch selbständige nationale 
Organisation. 

ARTIKEL 2 
mountain wilderness Schweiz verfolgt 
den Zweck, das Mittel- und Hochgebirge 
in jeder Hinsicht und insbesondere auf 
dem Gebiet der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft zu erhalten und zu schüt-
zen. mountain wilderness Schweiz arbei-
tet mit der Dachorganisation mountain 
wilderness International zusammen. 

ARTIKEL 3 
Der Sitz von mountain wilderness 
Schweiz befindet sich am Ort der Ge-
schäftsstelle. 

Mitglieder 

ARTIKEL 4 
Jede natürliche oder juristische Person, 
die sich zur Einhaltung der Statuten so-
wie zur Bezahlung des jährlichen Mit-
gliederbeitrages verpflichtet, kann Mit-
glied von mountain wilderness Schweiz 
werden. 

ARTIKEL 5 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
• durch schriftliche Kündigung, die je-

derzeit möglich ist; 
• wegen Nicht-Bezahlung des jährlichen 

Mitgliederbeitrages trotz Mahnung; 
• nach einem Ausschluss aus wichti-

gem Grund, der durch den Vorstand 
ausgesprochen und durch die Gene-
ralversammlung genehmigt wurde, 
wobei der/die Betroffene vorher mit 
eingeschriebenem Brief eingeladen 
worden ist, seine/ihre Verteidigungs-
gründe vorzubringen. 
 

ARTIKEL 6 

Die persönliche Haftung der Mitglieder 
ist ausgeschlossen. Für Verbindlichkeiten 
des Vereins haftet ausschliesslich das 
Vereinsvermögen. 

Finanzierung 

ARTIKEL 7 
Die Einnahmen des Vereins setzen sich 
wie folgt zusammen: 
• die Mitgliederbeiträge 
• allfällige staatliche Subventionen; 
• Dienstleistungen 
• verschiedene Unterstützungen in na-

tura oder in bar; 
• der Ertrag aus dem Verkauf von Arti-

keln und Filmen, aus Vorträgen usw. 

ARTIKEL 8 
Die Rechnung wird jedes Jahr von zwei 
Revisoren/innen oder von einem zuge-
lassenen Treuhandbüro, die von der Ge-
neralversammlung für drei Jahre gewählt 
werden und wiederwählbar sind, über-
prüft. 

ARTIKEL 9 
Die WilderNews sind dass offizielle Or-
gan des Vereins. Sie erscheinen mindes-
tens 3x jährlich, wobei eine Ausgabe in 
Form des Tätigkeitsberichts versandt 
wird. 

Organe 

ARTIKEL 10 
Die Organe des Vereins sind: 
• die Generalversammlung; 
• der Vorstand; 
• die Revisoren/innen. 

Generalversammlung 

ARTIKEL 11 
Die Generalversammlung ist das höchste 
Organ des Vereins; sie hat folgende Be-
fugnisse: 
a. sie genehmigt den Tätigkeitsbericht 

und die Jahresrechnung; 

b. sie genehmigt die Tätigkeitsvorschlä-
ge und das Budget; 

c. sie wählt den Vorstand (davon 
den/die Präsident/in und den/die Kas-
sier/in) und die Revisoren/innen; 

d. sie kann Personen, die sich beson-
ders für den Zweck des Vereins ein-
gesetzt haben, zu Ehrenmitglieder 
wählen; 

e. sie genehmigt das Geschäftsregle-
ment; 

f. sie ratifiziert allfällige vom Vorstand 
ausgesprochene Ausschliessungen; 

g. sie bestimmt die Höhe des jährlichen 
Mitgliederbeitrages, der für die von 
ihr festgelegten Mitgliederkategorien 
verschieden sein kann; 

h. sie beschliesst Statutenänderungen 
gemäss den besonderen Modalitäten 
von Art. 15; 

i. sie befindet über alle traktandierten 
Gegenstände. 

ARTIKEL 12 
Die ordentliche Generalversammlung fin-
det einmal jährlich statt. Sie umfasst alle 
Vereinsmitglieder. 
Die Generalversammlung wird mindes-
tens drei Wochen vor dem Termin einbe-
rufen. Der Einladung ist die Traktanden-
liste beigefügt. 
Eine ausserordentliche Generalversamm-
lung kann nach Beschluss des Vorstan-
des oder auf Antrag von mindestens ei-
nem Zehntel der Mitglieder einberufen 
werden. 

ARTIKEL 13 
Nur die in der Traktandenliste aufgeführ-
ten Gegenstände können Gegenstand 
eines Beschlusses sein. Die Entschei-
dungen werden mit einfachem Mehr der 
abgegebenen Stimmen gefasst; jedes 
Mitglied hat eine Stimme unabhängig 
von seiner Kategorie. 
Die schriftliche Stimmabgabe ist gestat-
tet; ebenfalls die Stimmabgabe durch 
Bevollmächtigung eines anderen Mitglie-
des. 

Die Stimmabgabe erfolgt durch Hander-
heben, ausser wenn mindestens ein 
Fünftel der anwesenden Mitglieder eine 
geheime Stimmabgabe beantragt. 

Vorstand 

ARTIKEL 14 
Der Vorstand ist für alle Geschäfte zu-
ständig, die nicht in die Kompetenz der 
Generalversammlung fallen. Der Vorstand 
setzt sich aus mindestens fünf Personen 
zusammen: 
• der/die Präsident/in; 
• der/die Vizepräsident/in; 
• der/die Kassier/in; 
• mindestens zwei zusätzliche Mitglie-

der. 
Mit Ausnahme des/der Präsidenten/in 
und des/der Kassier/in konstituiert sich 
der Vorstand selber. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden 
für die Dauer von einem Jahr gewählt. 
Der/die Präsident/in oder in seiner/ihrer 
Abwesenheit der/die Vizepräsident/in hat 
in den Sitzungen und den Generalver-
sammlungen den Stichentscheid. 
Der Vorstand ist bei Anwesenheit der 
Mehrheit seiner Mitglieder und nach ent-
sprechender Einladung beschlussfähig. 

ARTIKEL 15 
Der Vorstand erlässt ein Geschäftsregle-
ment. 
Darin sind die verschiedenen von den 
Statuten nicht vorgesehenen Punkte zu 
regeln, insbesondere die Organisation 
und Arbeitsweise des Vorstandes sowie 
eine allfällige Entschädigung der Vor-
standsmitglieder. 

ARTIKEL 16 
Präsident/in, Vizepräsident/in, Geschäfts-
leiter/in und Kassier/in zeichnen (unter 
Vorbehalt Absatz 2 und 3) kollektiv zu 
zweien.  
Für Bank- und Postgeschäfte haben 
der/die vom Vorstand bestimmte Ge-



schäftsleiter/in und sein/e Stellvertre-
ter/in die Einzelunterschrift für einen im 
Geschäftsreglement festgelegten Höchst-
betrag. 
Der Vorstand kann die von ihm be-
stimmte Geschäftsleitung und seine/ihre 
Stellvertreter/in für Amtshandlungen 
(Einsprachen, Beschwerden, Vereinba-
rungen) befähigen, gemäss Geschäftsreg-
lement einzeln zu zeichnen.  

Statutenänderung 

ARTIKEL 17 
Die Statuten können auf Vorschlag des 
Vorstandes von der Generalversammlung 
mit zwei Dritteln der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder abgeändert werden. 
 
Auflösung 

ARTIKEL 18 
Die Auflösung des Vereins kann nur von 
einer speziell zu diesem Zweck einberu-
fenen Generalversammlung beschlossen 
werden. 
An dieser Generalversammlung muss 
mindestens die Hälfte der Vereinsmit-
glieder anwesend sein. Wird dieses Quo-
rum nicht erreicht, wird nach frühestens 
zwei Wochen eine neue Generalver-
sammlung einberufen, die unabhängig 
von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. 

Vermögensverwendungen bei Auflösung 
des Vereins 

ARTIKEL 19 
Bei der Auflösung bestimmt die General-
versammlung einen oder mehrere Liqui-
datoren/innen und entscheidet über die 
Verwendung des Nettoerlöses des Ver-
eins. 
Dieser wird vollumfänglich für Aktivitäten 
zu verwenden sein, die dem statutari-
schen Zweck des Vereins entsprechen. 
Der Nettoerlös muss an eine Organisati-
on mit gleichen oder ähnlichen Zielset-
zungen, wie denjenigen von mountain 

wilderness, gehen. Die Organisation, 
welche den Liquidationserlös erhält, 
muss eine wegen Gemeinnützigkeit oder 
öffentlichem Zweck steuerbefreite juristi-
sche Person mit Sitz in der Schweiz sein. 
Eine Rückerstattung an die Mitglieder 
und Gönner/innen ist ausgeschlossen. 
 
 

Die vorliegenden Statuten wurden am 
16. Januar 1994 von der Gründungsgene-
ralversammlung des Vereins in Brig ge-
nehmigt. 
Änderungen GV 6.5.2000; GV 23.3.2006; 
ausserordentl. GV vom 11.9.2008; GV 
18.3.2009; GV vom 29.4.2013 
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